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CB-BEITRAG

Christina Kahlen-Pappas*

Compliance nach der Bundestagswahl:
Wohin geht die Reise?
Was verändert sich in Sachen Compliance mit einer neuen Regierung in Deutschland? Welche Vorhaben werden
fortgeführt oder kommen neu hinzu, welche stehen vor dem Aus? Darüber hat der Compliance-Berater
gesprochen mit Prof. Dr. Matthias Jahn, Richter am Oberlandesgericht Frankfurt a.M., Prof. Dr. Dennis-Kenji
Kipker, wissenschaftlicher Direktor des cyberintelligence.institute in Frankfurt a.M., Jörg Bielefeld, der bei
Addleshaw Goddard (Germany) LLP in Frankfurt a.M. das TeamWirtschaftsstrafrecht und Compliance leitet, und
SebastianRünz, LL.M. (Toronto), der bei der Rechtsanwaltskanzlei TaylorWessingMandanten rundumdasThema
Lieferkette berät.

I. Compliance nach der Bundestagswahl

Nichts weniger als einen „Politikwechsel“ hatten die Unionsparteien
im Wahlkampf zur Bundestagswahl ausgerufen. Was bedeutet das
nach demWahlsieg von CDU/CSU für Compliance? Welche Vorhaben
aus den Wahlprogrammen der Unionsparteien und deren Koalitionär
SPD haben es in den Koalitionsvertrag1 geschafft? Im Gespräch mit
vier Compliance-Experten fokussierte sich der Compliance-Berater
vor allem auf die Schwerpunktthemen Bürokratieabbau, Wirtschafts-
strafrecht, Datensicherheit sowie Environmental, Social and Corpo-
rate Governance (ESG).

1. Bürokratieabbau
„Gesetze, Verordnungen und Regelungen, die nicht gemacht werden
müssen, werden wir nicht machen.2“ Was selbstverständlich klingt,
scheint in Deutschland inzwischen so ungewöhnlich zu sein, dass es
im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD ausdrücklich
geregelt werden muss. Unter der Überschrift „Bürokratierückbau,
Staatsmodernisierung und moderne Justiz“, wollen die Koalitionäre
also für „gute Gesetzgebung“ sorgen.
Vor allem von der Union war ein „spürbarer“ Bürokratieabbau schon
im Wahlkampf versprochen worden. Aus Sicht von Jörg Bielefeld „das
ganz heiße Thema“: „National und auf EU-Ebene sollten ‚echte Ent-
rümpelungsgesetze‘ her, für jedes neue sollten zwei alte Gesetze
gestrichen werden. Bürokratieabbau als Thema sollte sogar als Chef-
sache zum Bundeskanzleramt gezogen werden“, fasst Bielefeld die
Ankündigungen der Union zusammen. Im Koalitionsvertrag wird nun
versprochen, „Gesetze, die ihren Zweck nicht oder nicht mehr er-
füllen“, zu streichen. Um den Wirkungsgrad von Gesetzen nachprüfbar
zu machen, wollen die Koalitionäre „Erfolgsindikatoren etablieren, an
deren Maßstab der Gesetzesvollzug gemessen werden kann“.
Zudem ist ein Sofortprogramm zum Bürokratieabbau3 vorgesehen.
Die bereits imWahlprogramm der CDU angekündigte Abschaffung des
LkSG4, die Reduzierung des Beauftragtenwesens für KMU5 und die
Beschleunigung langsamer Genehmigungsverfahren6, etwa bei der

Exportkontrolle7, für die anstelle von durchgängigen Prüfungen nur
noch stichprobenartige Kontrollen („verbunden mit empfindlichen
Strafen bei Verstößen“) angestrebt wird, finden sich darin wieder.
Auch das Programm der SPD sah bereits compliance-relevanten
Bürokratieabbau vor, allerdings verbunden mit Instrumenten, die
Bielefeld kritisch sieht: „Einerseits sollen Berichtspflichten verein-
facht werden, andererseits allerlei Ziele, zu deren Verfolgung eben
diese Pflichten einst eingeführt wurden, beibehalten werden. Dann
wird zwar an einigen Stellen etwas über den Abbau ‚unnötiger‘
Bürokratie geschrieben, das soll dann aber über die Gründung von
Arbeitskreisen laufen und steht oft in Zusammenhang mit der
Vergabe von Steuergeld oder einer vereinfachten Einwanderung
nach Deutschland.“
Der Abbau der Berichtspflichten8 hat Eingang in den Koalitionsvertrag
gefunden, ebenso wie geringere bürokratische Hürden bei der „qua-

* Christina Kahlen-Pappas ist Redakteurin des Compliance-Beraters und ver-
antwortliche Redakteurin der Online-Zeitschrift Compliance. Sie führte die
Interviews mit Prof. Dr. Matthias Jahn, Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker, Jörg
Bielefeld und Sebastian Rünz, die in kompletter Länge in den Ausgaben März
und April der Online-Zeitschrift Compliance erschienen sind.

1 Verantwortung für Deutschland, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und
SPD, 21. Legislaturperiode (im Folgenden: Koalitionsvertrag), abrufbar unter ht
tps://www.cdu.de/app/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

2 Koalitionsvertrag, Zeile 1866und 1867, abrufbar unter https://www.cdu.de/a
pp/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

3 Koalitionsvertrag, Zeilen 1904 ff., abrufbar unter https://www.cdu.de/app/u
ploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

4 Koalitionsvertrag, Zeilen 1909-1917., abrufbar unter https://www.cdu.de/ap
p/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

5 Koalitionsvertrag, Zeilen 1905-1908, abrufbar unter https://www.cdu.de/ap
p/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

6 Koalitionsvertrag, u.a. Zeilen 146 f., 181 f., 4344 abrufbar unter https://www.
cdu.de/app/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

7 Koalitionsvertrag, Zeilen 290-293, abrufbar unter https://www.cdu.de/app/
uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

8 Koalitionsvertrag, Zeilen 1875-1877, abrufbar unter https://www.cdu.de/ap
p/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.
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lifizierten“ bzw. „Fachkräfteeinwanderung“9. Die Gründung von Ar-
beitskreisen oder Expertenkommissionen ist ebenfalls an vielen
Stellen vorgesehen. So soll beispielsweise eine Expertenkommission
„Wettbewerb und Künstliche Intelligenz“10 beim Bundeswirtschafts-
ministerium eingesetzt werden. Auch die „bürokratiearme“ Umset-
zung der EU-Transparenzrichtlinie11 in nationales Recht soll eine
Kommission begleiten, die bis Ende 2025 dazu Vorschläge macht.
„Lustig finde ich die Vorstellung, Startups mit einer so genannten
‚Gründerschutzzone‘ eine Art Bürokratie-Welpenschutz geben zu
wollen“, reißt Bielefeld einen weiteren Punkt im Zusammenhang mit
Bürokratierückbau an. Gründer sollten laut Wahlprogramm der Union
in der „Startphase“ von „bürokratischen Vorschriften“ befreit werden.
„Was bitte meint das?“, fragt Bielefeld: „Ich erinnere mich gut an
einige Ermittlungsverfahren, die ich bei Start-Up-Unternehmen be-
gleitet habe. Da herrschte genau dieser Welpenschutz-Mindset vor
und kollidierte dann mit der Arbeitsweise der Behörden, die zur
Durchsuchung vorbeikamen, etwa der Zoll. Das führte zu einem bösen
Erwachen bei manchen Gründern. Also: Gut gemeint, aber auf die
Umsetzung bin ich gespannt.“ Der Koalitionsvertrag greift diese
Gründerschutzzone12 auf und konkretisiert: „Um Bürokratie zu redu-
zieren“, sollen notarielle Vorgänge vereinfacht und digitale Beurkun-
dungsprozesse sowie der automatische Datenaustausch zwischen
Notariat, Finanzamt und Gewerbeamt ermöglicht werden. „Wir schaf-
fen einen vollständigen One-Stop-Shop, der alle Anträge und Behör-
dengänge auf einer Plattform digital bündelt und eine Unternehmens-
gründung innerhalb von 24 Stunden ermöglicht.“
Auch auf EU-Ebene wollen Unionsparteien und SPD sich für einen
„substanziellen Rückbau von Bürokratie“13 einsetzen: „Unnötige
Belastungen durch die europäische Ebene verhindern wir. [. . .] Bei
der Umsetzung von EU-Recht in nationales Recht schließen wir
bürokratische Übererfüllung aus. Parallelregulierungen auf europäi-
scher und nationaler Ebene lehnen wir ab.14“

2. Witschaftsstrafrecht
„Die Union wollte, im Kontext der Kriminalitätsbekämpfung im orga-
nisierten Bereich, eine Zollpolizei, mehr Geldwäscheverfolgung und
Gewinnabschöpfung“, erläutert Bielefeld. Im Koalitionsvertrag wird
zwar besonderes Augenmerk auf die Geldwäschebekämpfung15 ge-
legt, eine „echte Zollpolizei“ gibt es aber nicht.
Endgültig von der politischen Agenda verschwunden zu sein, scheint
auch die Diskussion um ein Unternehmensstraftrecht, das noch in der
vorherigen schwarz-roten Koalition als „Verbandssanktiongesetz“ ein
zentrales Thema der Compliance-Community war.
Aus Sicht von Prof. Dr. Matthias Jahn sollte die Einführung eines
echten Unternehmensstrafrechts in Deutschland weiterhin auf der
Tagesordnung der Rechtspolitik stehen: „Das im Wesentlichen einzige
strafrechtsnahe Steuerungsinstrument gegenüber Unternehmen fin-
det sich im Ordnungswidrigkeitenrecht: Die Geldbuße nach Paragraph
30 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Die Norm ist seit mehr als
einem halben Jahrhundert in der Praxis als selbstständige Unter-
nehmenssanktion ebenso etabliert wie inhaltlich umstritten. Bis heute
übernimmt sie faktisch die Funktion der Unternehmensstrafe. Leisten
muss sie das mittels eines überschaubaren Bußgeldrahmens, flankiert
von einem defizitären Verfahrensrecht, in dem eine Verteidigung im
Rechtssinne für das Unternehmen kaum möglich ist. Die Einordnung
in eine Sanktions- und Verfahrensspur, die typischerweise Bagatell-
unrecht wie den alltäglichen Straßenverkehrsverstoß zumGegenstand
hat, ist aus der Zeit gefallen.“
Strafrechtler Bielefeld hingegen sieht kein Problem in der Fortführung

der bisherigen Praxis: „Es sieht ganz danach aus, als würde das Unter-
nehmensstrafrecht weiterhin sein im Kreise der Strafrechts- und Com-
pliance-Community liebgewonnenes Zombie-Dasein fristen. Aus mei-
ner fachlichen Perspektive finde ich das, trotz allerlei Verbesserungs-
potentials, nicht schlimm: Sowohl wir als Unternehmensverteidiger als
auch die Staatsanwaltschaften kommen ganz gut mit dem aktuellen
‚Werkzeugkasten‘ aus Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht klar.“

3. Datensicherheit
„Prominent im Fokus“, so Bielefeld, seien auch Cyberabwehr und
Cyberresilienz: „Hier haut die Union in ihrem Wahlprogramm richtig
rein, will Deutschland zum ‚Weltmarktführer‘ in Sachen Cybersicher-
heit machen und keine Bremswirkung durch EU-Recht, etwa die KI-
Verordnung. Von der Anwenderseite sollten KMU steuerliche Anreize
erhalten, wenn sie in gute Cyberabwehr investieren. Hier wurde
jedenfalls im Wahlprogramm eher mit Zuckerbrot als mit Complian-
ce-Peitsche gearbeitet.“
Im Koalitionsvertrag sind diese „steuerlichen Anreize“ – zumindest
ausdrücklich – nicht mehr zu finden. Dort heißt es eher unkonkret:
„Damit sich unser Mittelstand vor Cyberangriffen besser schützen
kann, braucht es Aufklärung und Unterstützung bei Cybersicherheits-
maßnahmen. Wir werden unsere Unternehmen bei der Umsetzung
des Cyber Resilience Act unterstützen.16“ Gleichzeitig wollen die
Koalitionäre „im Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen [. . .]
unsere Fähigkeiten zur aktiven Cyberabwehr“ ausbauen und „im
Rahmen der Umsetzung der NIS‑2-Richtlinie das BSI-Gesetz novellie-
ren“17. Zumindest Letzteres hatte die vorherige Ampel-Regierung
bereits auf den Weg gebracht.
Prof. Dr.Dennis-Kenji Kipker sieht in NIS‑2 einen ersten Ansatzpunkt für
tausende Unternehmen sich tiefergehend mit der Cybersicherheit zu
befassen: „Richtig in eine Unternehmensstruktur implementiert kann
NIS‑2 entscheidend dazu beitragen, die Vulnerabilitäten in der digitalen
Lieferkette zu reduzieren.“ Doch: „NIS‑2 allein wird nicht zu mehr
flächendeckender unternehmerischer Cybersicherheit führen“, dämpft
er die Erwartungen. Für das nun wieder anstehende Umsetzunsgesetz
auf deutscher Ebene, würde Kipker sich „gerade im Hinblick auf die
konkreten Cybersecurity Measurements mehr Technologie- und damit
Anpassungsoffenheit wünschen. Aber hier war eigentlich schon die EU
selbst inkonsequent, indem sie in NIS‑2 einen mehr oder weniger
willkürlichen Katalog an Umsetzungsmaßnahmen zusammengestellt
hat, der mehr Unsicherheit als Klarstellung bringt. Und genau das führt
am Ende zu Umsetzungsdefiziten in der Cybersicherheit“.

9 Koalitionsvertrag, u.a. Zeilen 336, 415 ff., abrufbar unter https://www.cdu.de
/app/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

10 Koalitionsvertrag, Zeilen 326 f., abrufbar unter https://www.cdu.de/app/upl
oads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

11 Koalitionsvertrag, Zeilen 3227 f., abrufbar unter https://www.cdu.de/app/up
loads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

12 Koalitionsvertrag, Zeilen 101 ff., abrufbar unter https://www.cdu.de/app/upl
oads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

13 Koalitionsvertrag, Zeilen 4347 ff., abrufbar unter https://www.cdu.de/app/u
ploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

14 Koalitionsvertrag, Zeilen 2002 ff., abrufbar unter https://www.cdu.de/app/u
ploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

15 Koalitionsvertrag, Zeilen 1543 ff., abrufbar unter https://www.cdu.de/app/u
ploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

16 Koalitionsvertrag, Zeilen 283-286, abrufbar unter https://www.cdu.de/app/
uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

17 Koalitionsvertrag, Zeilen 2680-2682, abrufbar unter https://www.cdu.de/ap
p/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.
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4. ESG
Inspiration in Sachen ESG lieferte im Koalitionsvertrag ganz offenbar
auch das im Februar von der EU-Kommission angestoßene Omnibus-
verfahren18. Zwar sollten laut Union schon zuvor „auf EU-Ebene die
Taxonomie-Verordnung und die CSRD dran glauben müssen. Statt
‚Green Deal‘ sollte ein ‚Deal für Wettbewerbsfähigkeit‘ im Sinne von
weniger Bürokratie und mehr Technologieoffenheit angestrebt wer-
den“, verweist Bielefeld auf das Wahlprogramm. Doch nimmt der
Koalitionsvertrag nun ausdrücklich Bezug auf das Omnibusverfahren:
„Wir unterstützen das europäische Omnibusverfahren zur Liefer-
kettensorgfaltspflicht (CSDDD), zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
(CSRD), Taxonomie und CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM)
und setzen uns dabei für eine bürokratiearme Lösung insbesondere
für kleine und mittelständische Unternehmen ein.19“
Und – fast schon selbstverständlich – will die Koalition das Liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) wieder „abschaffen“20, das
einst unter schwarze-roter Federführung ersonnen wurde. In den
Sondierungsgesprächen der neuen Regierungsparteien fand sich zwar
noch keine klare Aussage zum LkSG, erinnert Sebastian Rünz. „Dort
wurde nur vom Rückbau überbordender Bürokratie, etwa durch die
Abschaffung von Berichts-, Dokumentations- und Statistikpflichten
gesprochen. Diese Unsicherheiten sind natürlich frustrierend für
Unternehmen, die sich fragen, ob ihre bisherigen Bemühungen ver-
gebens waren oder was nun ab wann gelten wird.“ Der Koalitions-
vertrag spricht das LkSG nun explizit an: „Es wird ersetzt durch ein
Gesetz über die internationale Unternehmensverantwortung, das die
Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) bürokratiearm und voll-
zugsfreundlich umsetzt. Die Berichtspflicht nach dem LkSG wird
unmittelbar abgeschafft und entfällt komplett. Die geltenden gesetz-
lichen Sorgfaltspflichten werden bis zum Inkrafttreten des neuen
Gesetzes, mit Ausnahme vonmassiven Menschenrechtsverletzungen,
nicht sanktioniert.21“
Doch, „sollte die Omnibus-Richtlinie so kommen, wie aktuell geplant,
gleicht sich die CSDDD sehr an das LkSG an“, erläutert Rünz.
„Inhaltliche Unterschiede würde es dann in erster Linie noch mit
Blick auf die geschützten Rechtspositionen geben, die unter der
CSDDD umfassender sind, als unter dem LkSG und mit Blick auf
das Stakeholder Engagement, das in der CSDDD stärker im Fokus
steht, als im LkSG. Kleinere Unterschiede blieben auch im Rahmen der
Risikoanalyse und der Präventions- und Abhilfemaßnahmen beste-
hen.“ Die CSDDD werde außerdem für Unternehmen einen Mehr-
aufwand bedeuten, die Sorgfaltspflichten auf Grund des LkSG bisher
nur in Deutschland implementiert haben, aber auch in anderen
europäischen Ländern oder weltweit aktiv sind und auch dort ent-
sprechende Pflichten umsetzen müssen.

II. Fazit

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD hält für die
Compliance-Community vor allem in Sachen Bürokratieabbau einige
Vorhaben bereit: Eher plakativ angekündigte „Gesetzesentrümpelun-
gen“, aber auch spezielle Pläne wie ein reduziertes Beauftragtenwesen
für Unternehmen oder eine „Gründerschutzzone“ müssen inhaltlich
noch mit Leben gefüllt werden.
Komplett neue Vorgaben für Compliance sind nicht zu erwarten und
auch alte Bekannte wie das als Verbandssanktionengesetz gehandel-
te Unternehmensstrafrecht werden nicht wiederbelebt. Stattdessen
aber versucht die Koalition nachzuholen, was schon seit Jahren auf der

Strecke bleibt: die Cybersicherheit. NIS‑2 bietet hierbei einen ersten
Anhaltspunkt für Unternehmen, sich mit dem Thema auseinander-
zusetzen.
Beim Thema ESG vollzieht die Koalition die in Aussicht gestellte Kehrt-
wende: Das LkSG wird „abgeschafft“, aber durch das im Omnibus-
verfahren steckende CSDDD letztendlich doch am Leben erhalten
werden. Unklar bleibt, ob der Aufwand für Unternehmen mittelfristig
durch die „Abschaffung des LkSG“, das quasi durch die Hintertür wieder
hereinspaziert kommt, überhaupt gesenkt werden kann.
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cdu.de/app/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

19 Koalitionsvertrag, Zeilen 2008 ff., abrufbar unter https://www.cdu.de/app/u
ploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

20 Koalitionsvertrag, Zeilen 1908 ff., abrufbar unter https://www.cdu.de/app/u
ploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.

21 Koalitionsvertrag, Zeilen 1909-1917, abrufbar unter https://www.cdu.de/ap
p/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf.
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